GZ: 21 E 99/21f

An das Bezirksgericht Linz

Exekutionssache:

betreibende Partei: 
Fa. Elektrogeräteverleih Moser GmbH, 4020 Linz, Wiener Straße 27

vertreten durch:

Mag. Engelbert Mayrhofer, Rechtsanwalt, 4040 Linz, Leonfeldner Straße 2
verpflichtete Partei:
Milena Pospischil, Studentin, 4020 Linz, Unionstraße 16
wegen:


Herausgabe (Streitwert € 300,--)

In der oben genannten Exekutionssache führt die betreibende Partei gegen die Verpflichtete Exekution zur Herausgabe des im Eigentum der betreibenden Partei stehenden Farbfernsehgeräts der Marke Sauscharf, Bildschirmdiagonale 100 cm, Serien-Nr. 078350505.

Beim Herausgabevollzug am 28. Juli 2021 haben die Parteien eine Zahlungsvereinbarung hin​sichtlich des Kaufpreises für das Fernsehgerät getroffen und hat daher die betreibende Partei vorläufig Abstand von der exekutiven Wegnahme des Geräts genommen.

Die verpflichtete Partei hält die Zahlungsvereinbarung nicht ein, sodass die betreibende Partei den neuerlichen Vollzug der Herausgabeexekution beantragt.
Die Exekution hat unter Intervention stattzufinden.

An Kosten werden verzeichnet:

Antrag TP 1
€
7,60


60 % Einheitssatz
€
4,56


ERV-Kosten
€
2,10


20 % USt
€
2,85

Summe
€
17,11

